
§ 74 SGB X         Übermittlung bei Verletzung der Unterhaltspflicht und beim Versorgungsaus-
gleich 

1Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist  

1. für die Durchführung  

a) eines gerichtlichen Verfahrens oder eines Vollstreckungsverfahrens wegen eines ge-
setzlichen oder vertraglichen Unterhaltsanspruchs oder eines an seine Stelle getretenen 
Ersatzanspruchs oder  

b) eines Verfahrens über den Versorgungsausgleich nach § 53b des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Regelung von Härten im Versorgungsausgleich oder  

2. für die Geltendmachung  

a) eines gesetzlichen oder vertraglichen Unterhaltsanspruchs außerhalb eines Verfahrens 
nach Nummer 1 Buchstabe a, soweit der Betroffene nach den Vorschriften des bürgerli-
chen Rechts, insbesondere nach § 1605 oder nach § 1361 Abs. 4 Satz 4, § 1580 Satz 2, 
§ 1615a oder § 1615l Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 1605 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches, zur Auskunft verpflichtet ist, oder  
b) eines Ausgleichsanspruchs im Rahmen des Versorgungsausgleichs außerhalb eines 
Verfahrens nach Nummer 1 Buchstabe b, soweit der Betroffene nach § 1587e Abs. 1 oder 
§ 1587k Abs. 1 in Verbindung mit § 1580 des Bürgerlichen Gesetzbuches oder nach § 3a 
Abs. 8 oder § 10a Abs. 11 des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungsaus-
gleich zur Auskunft verpflichtet ist,  

und diese Pflicht, nachdem er unter Hinweis auf die in diesem Gesetzbuch enthaltene Übermittlungs-
befugnis der in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen gemahnt wurde, innerhalb angemessener 
Frist, nicht oder nicht vollständig erfüllt hat. 2Diese Stellen dürfen die Anschrift des Auskunftspflichti-
gen zum Zwecke der Mahnung übermitteln.  

 


